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Art. 3 MilStG Artikel III
 MilStG - Militärstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Wo in anderen Bundesgesetzen der Anhang zum Allgemeinen Strafgesetz oder einer der §§ 533 bis 684 dieses

Anhanges angeführt ist, tritt an die Stelle dieser Anführung die Anführung der entsprechenden Bestimmungen

des Militärstrafgesetzes.

2. (2)Das Militärstrafgesetz findet auf Straftaten, die vor dem Beginn seiner Wirksamkeit begangen worden sind, nur

insoweit Anwendung, als dem Schuldigen dadurch keine strengere Behandlung zuteil würde als nach dem

früheren Rechte und nur dann, wenn eine Strafverfügung noch nicht erlassen oder das Urteil erster Instanz noch

nicht gefällt worden ist oder die gerichtliche Entscheidung später beseitigt wird.
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